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Srafianbunt T. £r. ®ugIer=@on3enbacp referiert über bie
bon ber ©eftion Safet geftellten Anträge betreffenb 8lb'
Ànbernng ber SSunbegoerfaffung PePnfg ©infüprnng be§
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"unbegperfaffung nacp, »elcpe ung fiait ber nnbefcpränften

georbnete £>anbelg= nnb ©emerbefreipeit bringen foil.
Bereits {ft freilich biefeg Sßrincip in utancper tticptung burdj=
rfocpen, aber immer nod) nip p ©unften einer »irffamen
"°%rnng ber gewerblichen 25erpältniffe, bie nur erreicht
|?®rt>en fann mittelft einer gefeplicpen Drganifation beg
!®ftoerbeftanbeg unb iöefämpfung beg unlautern Sßettbemerbeg
b §anbel unb ©emerbe. èerr Dteferent fdjilbert bie man=
derlei äftifcftänbe, toeldje ber unlautere StBettbemerb immer

pr ©eltung bringt, unb audi anberortg nacp gefepliepen
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Sßege bepyliepe ©efepe p fchaffen. Sind) bei ung geigt.ftch
biefe ÜRotmenbigfeit, aber bie fantonalen ©efepe genügen jo
menig, rote bag eibgenöffifdhe Obligationenrecht, toelcheg eine
fefte ©eridjtgprapig nicht erhielt bat, alleg bem ©rmeffen beg

ffttepferg anbeimftetlt unb nur eine ciPilrecpttidje SBerfoIgung
ermöglicht. SBir bebürfen eines eibgenöffifdjen ©pejtalgefepeg,
bag äße unlautern unb betrügerifepen Oltajpapmen aud)
ftrafreepttiep p Oerfolgen geftattet. Sie Sompetenj pr
(Schaffung eineg folepen iönnbeggefepeg mup burch 9teoifion
beg Strt. 31 ber SSttnbegperfaffung, »elcpe eine teilmeife
©infcpränfnng ber föanbelg* unb ©eroerhefreipeit geftattet,
erteilt »erben. Sie oon 93afel beantragte ©infcpaltung „ge=
orbnete §anbelg= unb ©eœerbefreipeit" pat mepr bemonftratibe
Sebeutung. ©ie mitt Pefunben, bafj eg fiep feiuegmegg um
Slufpebnng biefeg ©runbfapsg, fonbern nur um eine ©in*
fdpränfung begfelben infomeit panbelt, alg bie ©rpaltung
eineg gefunben getrerblichen 2JHttelftanbeg eg erforbert. Sie
©eftion Söafel »erbe eoentuett beu begüglichen ©cplußfap
fallen laffeu unb ber Steferent felbft fann fiep bem foehen
mitgeteilten Slbänberungsantrage beg ßentraloorftanbeg an»
feptiepen.

Ser fßorfipenbe berbanft bag mit 23eifaH aufgenommene
ffteferat befteng.

§r. jftingger begrünbet ben Pom §anb»erfgmeifteroerein
©t. ©allen eingenommenen ©tanbpnnft. ©eine ©eftion tft
principieH mit beu Anträgen S3afetg einoerftanben, fann ftep

jebod) mit bem 21ugbrud „georbnete ©emerbefreipeit" nicht
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Samstag und Sonntag

den 26. und 27. Oktober 13Ü5

der Aula des Museums in Masek.

(Fortsetzung).

Traktandum I. Hr. Kugler-Gonzenbach referiert über die
bon der Sektion Basel gestellten Anträge betreffend Ab-
ànderung der Bundesverfassung bebnfs Einführung des
^undesgesetzgebungsrechtes über das Gewerbewesen. In wei-
terer Ausführung der gedruckt vorliegenden kurzen Begründung
Acist er die Notwendigkeit einer Revision des Art. 31 der
Bundesverfassung nach, welche uns statt der unbeschränkten
^ue geordnete Handels- und Gewerbefreiheit bringen soll,
^ereits ist freilich dieses Princip in mancher Richtung durch-
Lochen, aber immer noch nicht zu Gunsten einer wirksamen
Besserung der gewerblichen Verhältnisse, die nur erreicht
^rden kann mittelst einer gesetzlichen Organisation des

I'ewerbestandes und Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes

^ Handel und Gewerbe. Herr Referent schildert die man-
Herlei Mißstände, welche der unlautere Wettbewerb immer
?^hr zur Geltung bringt, und auch anderorts nach gesetzlichen
Mitteln zur Bekämpfung desselben rufen. Andere Länder,

namentlich Frankreich, haben den ehrenhaften Geschäftsverkehr
erfolgreich zu schützen verstanden oder sind auf dem besten
Wege bezügliche Gesetze zu schaffen. Auch bei uns zeigt.sich
diese Notwendigkeit, aber die kantonalen Gesetze genügen so

wenig, wie das eidgenössische Obligationenrecht, welches eine
feste Gerichtspraxis nicht erzieli hat, alles dem Ermessen des
Richters anheimstellt und nur eine civilrechtliche Verfolgung
ermöglicht. Wir bedürfen eines eidgenössischen Spezialgesetzes,
das alle unlautern und betrügerischen Maßnahmen auch

strafrechtlich zu verfolgen gestattet. Die Kompetenz zur
Schaffung eines solchen Bundesgesetzes muß durch Revision
des Art. 31 der Bundesverfassung, welche eine teilweise
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit gestattet,
erteilt werden. Die von Basel beantragte Einschaltung „ge-
ordnete Handels- und Gewerbefreiheit" hat mehr demonstrative
Bedeutung. Sie will bekunden, daß es sich keineswegs um
Aufhebung dieses Grundsatzes, sondern nur um eine Ein-
schränkung desselben insoweit handelt, als die Erhaltung
eines gesunden gewerblichen Mittelstandes es erfordert. Die
Sektion Basel werde eventuell den bezüglichen Schlußsatz
fallen lassen und der Referent selbst kann sich dem soeben
mitgeteilten Abänderungsantrage des Centralvorstandes an-
schließen.

Der Vorsitzende verdankt das mit Beifall aufgenommene
Referat bestens.

Hr. Ringger begründet den vom Handwerksmeisterverein
St. Gallen eingenommenen Standpunkt. Seine Sektion ist
principiell mit den Anträgen Basels einverstanden, kann sich

jedoch mit dem Ausdruck „geordnete Gewerbefreiheit" nicht
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befreunben unb beantragt bafür folgenbe Slenberung beS

Sdjluhfafceg Bon SIrt. 31:
„Diefe Verfügungen biirfen ben ©runbfah ber ©anbelS*
unb <Semerbefret£>eit nur inforoeit beeinträcEjtigen, als
eS pr Vcfämpfnng unfoliber ©efd^âftêmantpulatioiten
unb gemeinfchäblfcher Sonturrenz nü^Iicp erfcpeint."

©r. (Sreultcb, Delegierter beS Scpmeizer. SlrbeiterbunbeS,
macht in Vezug auf bie Bom ©en'.ralüorftanb beantragte
Slenberung ber 9îefoIution barauf aufmertfam, bah eS ficb

bei Schaffung Ban VerufSgenoffenfchaften ntd)t allein um
ben ©Pbmerfer* unb ©eroerbeftanb panble, bah Bielmehr
auch bie 3nbuftrie, fpejiell bie llhreniubuftrie unb Stiderei,
hierfür ein Sntereffe befunbe, meSljalb ftatt „gefehliche 0r=
ganifation beS ©anbtnerfer* unb ©emerbeftanbeS" gefagt
tnerben foßte „Bau Snbuftrie unb ©enterbe". ®r erflärt
beS fernem, bafj ber Schmelzer. Slrbeiterbunb fich ebenfalls
mit ber 3frage ber VerufSgenoffenfchaften befdjäftige unb
eüeniueß bereit fein mürbe, mit bem Sdjmetzer. ©enterbe*
Berein fich über ein gemetnfameS Vorgehen p Berftäubigeu.

©r. Rationalrat 2Mb, Dtreftor beS 3nbuftrie unb
©emerbemufenmS St. ©allen, unterfiüfct ben Slntrag Ringger
unb möchte ferner im SIntrag Vafet betr. Slrt. 31 e bie

2Borte „über bie Drganifatiou beS ©anbroerfer* unb ©enterbe*

fianbeS" ftreichen, ba bie nadjfolgenben SBorte: „über Slug*

Übung Bon ©anbei unb ©emerbe" feirteê (Sracftteng genügen;
ferner foßte ber SchlufPh biefeS SlrtifelS geflridjen merben.

SM foßen ur.fere Öffnungen überhaupt nicht auf Ver*

faffnngSartifel fefcen, bie üießeidjt bocp nie pr SlnSfüßrung
gelangen, mie bieg 5. S3, mit Slrt. 27 ber gaü fei. ($ortf. folgt.)

SïtciëfdjtteilieM 9îr. 156
an bie

^elifioneit bes ^djweijer. gkwerßenemus
unb an bie SeljrüngpimfimgSfoMMtffionen]

betreffenb bie

geljrltitgspritfunflett im |rüljiuljr 1896.

2B e r t e 25erein§genof fen!
®S ift bereits im Sreisfd)reiben 3fr. 154 unb fßbann

im Bericht über bie biesjährtgen SehrltngSprüfnngen öarauf
hingemiefen morben, bah bie nachftfahrigen Prüfungen eine

befanbere Vebeutung haben tuerben mit Rüdfidff auf bie in
Vorbereitung befinbliche II. fchmeigerifche SluSfteßutig prä*
mierter SehrlingSarbeiten in ©enf, an melier jeber nom
Schmeizer. ©emerbeßereiu fubBeutionierte VrüfungSfreiS teil»

zunehmen ßerpflid)tet ift. Diefe SluSfteflung foil eine Slbteiluug
(D) ber ©ruppe XVIII „©eroerbltcheS VilbungStnefen" ber

cSditoeiger. SanbeSauSfteßung hüben unb bezmedt, eine Ber*

gleichenbe lleberficpt über ben gegenmärtigen Staub unb bie

Drganifatiou be§ SeßrlhtgSprüfungSmefenS unb bie in ben

oerfchiebenen ©enterben erhielten Seiftungen zu geminnen,
allfällige Süden unb Riängel ju ertennen, ein BerbefferteS
unb gleichmäffiges VrüfungSüerfahren anzubahnen, für bie

3nftitutiou felbft fPropoganba, fpezieß in ber romanifdjen
Schmeiz, zu machen unb überhaupt anregenb unb förbernb
auf bte beteiligten Steife ^ingutoirfeu. 3ur rechtzeitigen
©röffnung biefer SpezialanSfteßnng ift eS nun abfolut not*
menbig, bah ade SehrlingSprüfungen Bor ©nbe Rlärz ober

fpäteftenS ben 12. Slpril (1. Sonntag nach Dftern) erlebigt
feien, ba bie auSgemählten Slrbeiten bis Rütte Slpril nach

©enf gefanbt merben müffen.
S3ei ber Säeurteilung ber Vrobearbeiten burch bie gap

epperten foß nicht etrna ein anberer 3Jiafef±ab angelegt merben,
al§ mie bieg bisher üblich mar.

Sei ber SluSmahl ber Sßrobearbeiten finb möglichft zu ber*
meiben unb mürben eBentueü zur SluSfteHung nicht acceptiert :

a) eigentliche Vrunfftüde, bie über ben Stahmen einer
SehrlingSarbeit hinausgehen;

b) Sßrobefiüde Bon zu großem Umfange (über 1,5 rp
Vobenflädje ober Sßanbpdje unb über 3 m ©öhe);

0) ißrobeftüde oon zu großem ©emicht, über 75 Silo;
d) „ lept zerbrechliche ober fchmiertg zu trau?»

portierenbe;
e) „ feuergefährliche;
f) „ metdje eine längere Slufbemahrung nicht

geftatten;
g) „ melche aus irgenb meldten ©rünben (Z- 23-

fofortige Slblieferung an ben Vefteßer)
nicht bis ©nbe Oftober biSponibel mären.

3ur SlnSfteßnng in ©enf foHen bagegen gelangen: Slße

burch ßefte Roten ausgezeichneten VrüfungSarbeiten, unb

Ztnar fomohl bie Vrobearbeiten, als bie in ber praftifchen
ißrüfung gefertigten SlrbeitSproben (Bergt. Slrt. 3 beS po=
grammS für bie SehrlingSarbetten=SiuSfieHung), fomeit ber

fepr befchräntte Vlap eS erlaubt. Die SlrbeitSproben füllten
überhaupt fünftig in fämtlichen totalen SluSfteßungen ber

SehrlingSarbeiten Borhanben fein.
Die auSzufteßeuben Vrobearbeiten merben in Verbinbung

mit ben totalen VrüfungStommiffionen burch ©pperten ber

©entral=VrüfungS£ommiffiou auSgemählt. ©S ift notmenbig,
bafe bie 3ett ber praftifchen Prüfung möglichft frühzeitig
beftimmt uub ber ©entrai* VrüfungSfommiffion mitgeteilt
merbe, bamit bie betreffenben ©pperten fich banach richten
tonnen.

Die VrüfungSfommiffionen merben ernftlid) erfucht, biefen

Vorfchriften befonbere Veadffung zu fchenten, unb banach Z"
trachten, bah bie SehrlingSarbeiten*SluSfteHung in ©enf
möglichft eprenhaft baftehe unb ihren 3®ed erfülle 1

3m SßriifungSüerfahren zeigen fich noch ba unb bort

Vtängel unb Ungleichheiten unb eS ift aus mehrfachen ©rütrben
eine Reoifion beS feit 1891 in Sraft beftepenben Reglements
unb ber Slnleitung gemünfcht morben. SBir erfuchen beshalb
bie Settionen, uns ihre bieSbeguglichen Vorfdpge unb SBünfche

bis zum 1. fjebruar 1896 zu ©anbeu ber ©entralprüfungS*
tommiffion funbgeben zu moflen.

SBieberholt fd)ou finb bie RrüfungStommiffioiteu gebeten

morben, bei ber pluffung zur Rrüfung ftrifte am SluSroeiS

über eine ben aufgefteßten Rormen entfprechenbe Sel)rzeitbauer
feftzuhalten, ba unfereS ©rachteuS bie noch BielerortS übliche

ZU furze Sehrzeit einer ber mefentlidjfien Uebelftänbe in uttferat
berufltdhen VilbungSmefen ift unb am beften mitteljt ber

SehrliugSprüfungen gehoben merben tonnte. Dropbem nun
aber unfere bezüglichen, Bon bemährten unb tüchtigen $ads
Ieuten Borgefchlagenen Rormen burchauS nicht zu hßth gefteßt

unb auch für Iänbtiche Verhältniffe gutreffeub finb, merben

fie immer noch Bon einzelnen Steifen nicht eingehalten. Die?

Beranlaht uns zu ber ©rtlärung, bah ein Slbmeichen non

biefen Rormen nur in SluSnaljmefäHen, unb mit norheriget
auSbrüdlicher 3uftimmung ber ©entrai RrüfungstommiffiDn
geftattet merben tanu. Dhne biefe 3uftimmung mirb für bie

betreffenben Rrüffinge eine Subnentton nitht gemährt unb

bie SentralprüfungSfommiffion fieht fich fogar Bor bie grage
gefteßt, ob tünftig folcheu SßriifungStreifeu, melthe fonfeguent
bie bezüglichen Vorfdiriften nicht beachten, irgenbmelche Sub»

ßention zu geroähren fei.

3n gleicher SDBeife müffen mir auf fonfequente Vea^tung
ber Vorfchrift bringen, melche ben regelmaffigen Vefuch einet

gemerblichen gortbitbnngSfdtnle als Vorbebingung für bie

3ntaffung ber Sßrüfung erflärt.
SluS ben Berichten ber VtüfungSfreife ift erfid^tlich, baß

ben SlrbeitSproben unb überhaupt ber praftifchen Rrüfung
noch manchenorts nicht biejenige Slufmerffamfeit zugemenbet

mirb mie ber ©erfießung oon Rrobearbeiten. ©S ift bie?

fidjerlicb ein fÇeljIer. Ramentlich foßte für bie Vornahuff
ber praftifchen Rrüfung bie 3eit nicht zu tnapp bemeffen unb

menigftenS ein ganzer Dag bafür oermenbet merben.

bezüglich ber theoretifcßen Prüfung ift fehr zu münfdjef'
bah bem 3ei<hnen überaß bie gebührenbe Verüdfichtigung 3^

teil merbe.

3m RJärz 1893 haben mir erftmals ein Vergeichni? bß^
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befreunden und beantragt dafür folgende Aenderung des

Schlußsatzes von Art. 31:
„Diese Verfügungen dürfen den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit nur insoweit beeinträchtigen, als
es zur Bekämpfung unsolider Geschäflsmanipulationeu
und gemeinschädlicher Konkurrenz nützlich erscheint."

Hr. Greulich, Delegierter des Schweizer, Arbeiterbundes,
macht in Bezug auf die vom Centralvorstand beantragte
Aenderung der Resolution darauf aufmerksam, daß es sich

bei Schaffung von Berufsgenossenschaften nicht allein um
den Handwerker- und Gewerbestand handle, daß vielmehr
auch die Industrie, speziell die Uhrenindustrie und Stickerei,
hierfür ein Interesse bekunde, weshalb statt „gesetzliche Or-
ganisation des Handwerker- und Gewerbestandes" gesagt
werden sollte „von Industrie und Gewerbe". Er erklärt
des fernern, daß der Schweizer. Arbeiterbund sich ebenfalls
mit der Frage der Berufsgenossenschaften beschäftige und
eventuell bereit sein würde, mit dem Schweizer. Gewerbe-
verein sich über ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen.

Hr. Nationalrat Wild, Direktor des Industrie- und
Gewerbemuseums St. Gallen, unterstützt den Antrag Ringger
und möchte ferner im Antrag Basel betr. Art. 31s die

Worte „über die Organisation des Handwerker- und Gewerbe-

standes" streichen, da die nachfolgenden Worte: „über Aus-
Übung von Handel und Gewerbe" seines Erachtens genügen;
ferner sollte der Schlußsatz dieses Artikels gestrichen werden.

Wir sollen unsere Hoffnungen überhaupt nicht auf Ver-
fassungsartikel setzen, die vielleicht doch nie zur Ausführung
gelangen, wie dies z. B. mit Art. 27 der Fall sei. (Forts, folgt.)

Kreisschreibe» Nr. RS«
an die

Sektionen des Schweizer. Kewerbenereins
und an die Lehrlingsprüfungskommissionen!

betreffend die

Lehrlingsprttfungen im Frühjahr 18W.

Werte Vereinsgenossen!
Es ist bereits im Kreisschreiben Nr. 154 und sodann

im Bericht über die diesjährigen Lehrlingsprüfungen darauf
hingewiesen worden, daß die nächstjährigen Prüfungen eine

besondere Bedeutung haben werden mit Rücksicht auf die in
Vorbereitung befindliche II. schweizerische Ausstellung Prä-
mierter Lehrlingsarbeiten in Genf, an welcher jeder vom
Schweizer, Gewerbeverein subventionierte Prüfungskreis teil-
zunehmen verpflichtet ist. Diese Ausstellung soll eine Abteilung
(v) der Gruppe XVIII „Gewerbliches Bildungsweseu" der

Schweizer, Landesausstellung bilden und bezweckt, eine ver-
gleichende Uebersicht über den gegenwärtigen Stand und die

Organisation des Lehrlingsprüfungswesens und die in den

verschiedenen Gewerben erzielten Leistungen zu gewinnen,
allfällige Lücken und Mängel zu erkennen, ein verbessertes
und gleichmässiges Prüfungsverfahren anzubahnen, für die

Institution selbst Propaganda, speziell in der romanischen

Schweiz, zu machen und überhaupt anregend und fördernd
auf die beteiligten Kreise hinzuwirken. Zur rechtzeitigen
Eröffnung dieser Spezialausstellung ist es nun absolut not-
wendig, daß alle Lehrlingsprüfungen vor Ende März oder

spätestens den 12. April (1. Sonntag nach Ostern) erledigt
seien, da die ausgewählten Arbeiten bis Mitte April nach
Genf gesandt werden müssen.

Bei der Beurteilung der Probearbeiten durch die Fach-
experten soll nicht etwa ein anderer Maßstab angelegt werden,
als wie dies bisher üblich war.

Bei der Auswahl der Probearbeiten sind möglichst zu ver-
meiden und würden eventuell zur Ausstellung nicht acceptiert:

a) eigentliche Prunkstücke, die über den Rahmen einer
Lehrliugsarbeit hinausgehen;

b) Probestücke von zu großem Umfange (über 1,5 ra^
Bodenfläche oder Wandfläche und über 3 m Höhe);

0) Probestücke von zu großem Gewicht, über 75 Kilo;
6) „ leicht zerbrechliche oder schwierig zu trans-

portierende;
s) „ feuergefährliche;
1) „ welche eine längere Aufbewahrung nicht

gestatten;
Z) „ welche aus irgend welchen Gründen (z. B,

sofortige Ablieferung an den Besteller)
nicht bis Ende Oktober disponibel wären.

Zur Ausstellung in Genf sollen dagegen gelangen: Alle
durch beste Noten ausgezeichneten Prüfungsarbeiten, und

zwar sowohl die Probearbeiten, als die in der praktischen

Prüfung gefertigten Arbeitsproben (vergl. Art, 3 des Pro-
gramms für die Lehrlingsarbeiten-Ausstellung), soweit der

sehr beschränkte Platz es erlaubt. Die Arbeitsproben sollten
überhaupt künftig in sämtlichen lokalen Ausstellungen der

Lehrlingsarbeiten vorhanden sein.
Die auszustellenden Probearbeiten werden in Verbindung

mit den lokalen Prüfungskommissionen durch Experten der

Central-Prüfungskommission ausgewählt. Es ist notwendig,
daß die Zeit der praktischen Prüfung möglichst frühzeitig
bestimmt uud der Central-Prüfungskommission mitgeteilt
werde, damit die betreffenden Experten sich danach richten
können.

Die Prüfungskommissionen werden ernstlich ersucht, diesen

Vorschriften besondere Beachtung zu schenken, und danach zu

trachten, daß die Lehrlingsarbeiten-Ausstellung in Genf
möglichst eyrenhaft dastehe und ihren Zweck erfülle!

Im Prüfungsverfahren zeigen sich noch da und dort

Mängel und Ungleichheiten und es ist aus mehrfachen Gründen
eine Revision des seit 1891 in Kraft bestehenden Reglements
und der Anleitung gewünscht worden. Wir ersuchen deshalb
die Sektionen, uns ihre diesbezüglichen Vorschläge und Wünsche

bis zum 1. Februar 1896 zu Handen der Centralprüfungs-
kommission kundgeben zu wollen.

Wiederholt schon sind die Prüfungskommissionen gebeten

worden, bei der Zulassung zur Prüfung strikte am Ausweis
über eine den aufgestellten Normen entsprechende Lehrzeitdauer
festzuhalten, da unseres Erachtens die noch vielerorts übliche

zu kurze Lehrzeit einer der wesentlichsten Uebelstände in unsers
beruflichen Bildungswesen ist und am besten mittelst der

Lehrlingsprüfungen gehoben werden könnte. Trotzdem nun
aber unsere bezüglichen, von bewährten und tüchtigen Fach-

leuten vorgeschlagenen Normen durchaus nicht zu hoch gestellt

und auch für ländliche Verhältnisse zutreffend sind, werden

sie immer noch von einzelnen Kreisen nickn eingehalten. Dies

veranlaßt uns zu der Erklärung, daß ein Abweichen von

diesen Normen nur in Ausnahmefällen, und mit vorheriger
ausdrücklicher Zustimmung der Central-Prüfungskommission
gestattet werden kann. Ohne diese Zustimmung wird für die

betreffenden Prüflinge eine Subvention nicht gewährt und

die Ceutralprüfungskommission sieht sich sogar vor die Frage
gestellt, ob künftig solchen Prüfungskreisen, welche konsequent

die bezüglichen Vorschriften nicht beachten, irgendwelche Sub-
ventiou zu gewähren sei.

In gleicher Weise müssen wir auf konsequente Beachtung
der Vorschrift dringen, welche den regelmäßigen Besuch einer

gewerblichen Fortbildungsschule als Vorbedingung für die

Zulassung der Prüfung erklärt.
Aus den Berichten der Prüfungskreise ist ersichtlich, daß

den Arbeitsproben und überhaupt der praktischen Prüfung
noch manchenorts nicht diejenige Aufmerksamkeit zugewendet

wird wie der Herstellung von Probearbeiten. Es ist dies

sicherlich ein Fehler. Namentlich sollte für die Vornahm^
der praktischen Prüfung die Zeit nicht zu knapp bemessen und

wenigstens ein ganzer Tag dafür verwendet werden.

Bezüglich der theoretischen Prüfung ist sehr zu wünscht,
daß dem Zeichnen überall die gebührende Berücksichtigung Z"

teil werde.

Im März 1893 haben wir erstmals ein Verzeichnis vou
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